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BEBAUUNGSPLAN  
"Südlich Kieferndorfer Weg –  
Sondergebiet für Sport, Freizeit und Erholung" 
 
ÄNDERUNG  Nr. 1, für das Grundstück Flur-Nr. 876/4, Gemarkung Höchstadt 

Beschleunigtes Verfahren gemäß  § 13a BauGB 

 
 
 
 
 
 

Begründung 
 

zum Plan vom 23.05.2011 
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1. Bestehendes Planungsrecht : 
 
 Für das Planungsgebiet gilt der rechtskräftige Bebauungsplan  

"Südlich Kieferndorfer Weg - Sondergebiet für Sport, Freizeit und Erholung", 
 als Satzung beschlossen am 23.01.1991, bekannt gemacht am 27.08.1991. 

Das Gebiet ist als "SO – Sondergebiet für Sport, Freizeit und Erholung"  
ausgewiesen. 

 
2. Anlass der Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes : 
 

Auf dem Grundstück Fl.Nr. 876/4, Gemarkung Höchstadt, ist geplant  
ein Kursstudio mit Hausmeisterwohnung zu errichten.  
Im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist eine  
Wohnnutzung nicht zulässig.  
Um die Errichtung einer Hausmeisterwohnung zu ermöglichen 
ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

 
3. Umfang der Änderung des Bebauungsplanes : 
 
 Für das Grundstück Fl.Nr. 876/4, Gemarkung Höchstadt, wird die zulässige 
 Art der baulichen Nutzung dahingehend geändert, dass neben Einrichtungen 
 für Sport, Freizeit und Erholung auch eine Wohnung gemäß  

§ 8 Abs. 3, Nr. 1 BauNVO zulässig ist. 
Aus Gründen des Immissionsschutzes wird in der Bebauungsplanänderung 
darauf hingewiesen, dass auch innerhalb der Nachtzeit Einwirkungen aus dem 
benachbarten Logistikzentrum und der Diskothek zu erwarten sind. 

 
4. Auswirkungen der Änderung des Bebauungsplanes : 
 
 Die Errichtung einer Wohnung in einem Gewerbegebiet bzw. wie hier in einem 
 Sondergebiet, schmälert immer das Schallimmissionskontingent im umliegenden 

Bereich und kann für eine zukünftige benachbarte Betriebsansiedlung zu 
Einschränkungen führen. 

 
5.  Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren : 
 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die Grundzüge der Planung  nicht 
wesentlich berührt. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird beibehalten, es 
sind daher keine Anhaltspunkte erkennbar, dass eine stärkere Beeinträchtigung der 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erfolgt. Da außerdem keine Vorhaben vorbereitet werden, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung unterliegen, wird in Abstimmung mit 
dem Landratsamt das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. 

  Es wird daher von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach  
  § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach  

§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen, ebenso von der Durchführung einer Umweltprüfung 
sowie der Erstellung eines Umweltberichtes. 

 
 


